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DEFINITION SPORT
"Seit Beginn des 20. Jahrhunderts hat sich Sport zu einem 
umgangssprachlichen, weltweit gebrauchten Begriff entwickelt. 
Eine präzise oder gar eindeutige begriffliche Abgrenzung lässt 
sich deshalb nicht vornehmen. Was im allgemeinen unter Sport 
verstanden wird, ist weniger eine Frage wissenschaftlicher 
Dimensionsanalysen, sondern wird weit mehr vom 
alltagstheoretischen Gebrauch sowie von den historisch 
gewachsenen und tradierten Einbindungen in soziale, 
ökonomische, politische und rechtliche Gegebenheiten bestimmt. 
Darüber hinaus verändert, erweitert und differenziert das 
faktische Geschehen des Sporttreibens selbst das 
Begriffsverständnis von Sport."
(Röthig/Prohl Hrsg.: Sportwissenschaftliches Lexikon, 6. Aufl., 
Schorndorf 2003)
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DOSB-ARGUMENTE

•Die Ausübung der 
eigenmotorischen 
Aktivitäten muss 
Selbstzweck der 
Betätigung sein. Dieser 
Selbstzweck liegt 
insbesondere nicht vor bei 
Arbeits- und 
Alltagsverrichtungen und 
rein physiologischen 
Zustandsveränderungen 
des Menschen.

•Die Ausübung der Sportart muss eine 
eigene, sportartbestimmende 
motorische Aktivität eines jeden zum 
Ziel haben, der sie betreibt. Diese 
eigenmotorische Aktivität liegt 
insbesondere nicht vor bei 
Denkspielen, Bastel- und 
Modellbautätigkeit, Zucht von Tieren, 
Dressur von Tieren ohne Einbeziehung 
der Bewegung des Menschen und 
Bewältigung technischen Gerätes ohne 
Einbeziehung der Bewegung des 
Menschen.

•Die Sportart muss die Einhaltung 
ethischer Werte wie z.B. Fairplay, 
Chancengleichheit, 
Unverletzlichkeit der Person und 
Partnerschaft durch Regeln 
und/oder ein System von 
Wettkampf- und 
Klasseneinteilungen 
gewährleisten. Dies ist nicht 
gegeben insbesondere bei 
Konkurrenzhandlungen, die 
ausschließlich auf materiellen 
Gewinn abzielen oder die eine 
tatsächliche oder simulierte 
Körperverletzung bei Einhaltung 
der gesetzten Regeln beinhalten.
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Wir schaffen Rechtssicherheit für gemeinnützigen 
Journalismus und machen eSport gemeinnützig.“

"den eSport künftig vollständig als eigene Sportart mit 
Vereins- und Verbandsrecht" anzuerkennen.

Koalitonsvertrag 2018

Koalitonsvertrag 2021


